
Landkreis Meißen 
 
 
Gefahrenbereich/Absperrbereich ABC-Gefahrgut 
 
 
Gefahrenbereich:         kürzester Abstand            50 m)  unter Berücksichtigung 
 
Absperrbereich:            kürzester Abstand:         100 m)  der Windverhältnisse  
 
Nach genauer Lageerkundung kann der Gefahrenbereich bis auf 
 
 5 m        bei Säuren, Laugen, 
               brennbaren Flüssigkeiten außer „Hochentzündlich“ – FP < 0 °C, SP < 35 °C 
                                                          oder „Leichtentzündlich“- FP < 21 °C  
 
15 m        bei giftigen/Ätzenden Dämpfen, Gasen, Stäuben, Nebeln 
 
 
30 m        bei explosionsfähigen Dampf-/Luft- und Gasgemischen, Stäuben, Nebeln 
                und hochentzündlichen Flüssigkeiten 
 
 
500 bsi 1.000 m bei Sprengstoffen und Gasbehältern unter Brandeinwirkung sowie 
                 bei ausgedehnten Flüssigkeitswolken 
 
 
 
 
Bei bestehender Explosoins- und Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich erheblich  
unter Einbeziehung von Deckungsmöglichkeiten zu erweitern, z.B.: 
  
 
Gasförmige Stoffe  (Flüssigkeitstankwagen, Druckkesselwagen, Industrietanks): 
 
Gefahrenbereich:  300 m 
 
Absperrbereich:    100 m 
 
 
Entzündbare flüssige Stoffe  (Tankwagen, Kesselwaggons, Industrieanlagen) 
 
Gefahrenbereich:    50 m 
 
Absperrbereich:     300 m 


